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22.08.2012 Stadtverordnetenversammlung der Landeshauptstadt Potsdam X

Beschlussvorschlag:
Der Oberbürgermeister möge beschließen:

Der Oberbürgermeister wird beauftragt, die Kinderspielplatzsatzung der Landeshauptstadt Potsdam 
unter Berücksichtigung der novellierten Brandenburgischen Bauordnung bis zum Ende des Jahres 2012 
anzupassen. Dabei soll insbesondere berücksichtigt werden, inwieweit der Gebäudebegriff im Sinne der 
Verpflichtung zur Errichtung von Kinderspielplätzen dahingehend auszulegen ist, dass auch 
Hausgruppen und Reihenhäuser als Gebäude mit mehr als vier Wohnungen gelten können. 

Weiter wird der Oberbürgermeister aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass bei der Aufstellung von 
Bebauungsplänen zukünftig Spielplatzflächen auch für Hausgruppen und Reihenhäuser im gleichen 
Umfang festgesetzt werden wie bisher bei anderen Gebäuden mit mehr als vier Wohnungen.

gez. M. Schubert          gez. S. Hüneke
Fraktionsvorsitzender   Fraktionsvorsitzende

Unterschrift Ergebnisse der Vorberatungen 
auf der Rückseite

Entscheidungsergebnis

Gremium: Sitzung am:

 einstimmig  mit Stimmen-
mehrheit

Ja Nein Enthaltung überwiesen in den Ausschuss:

 erledigt  abgelehnt

Wiedervorlage:

 zurückgestellt  zurückgezogen



Demografische Auswirkungen:

Klimatische Auswirkungen:

Finanzielle Auswirkungen?  Ja  Nein

(Ausführliche Darstellung der finanziellen Auswirkungen, wie z. B. Gesamtkosten, Eigenanteil, Leistungen Dritter (ohne öffentl. 
Förderung), beantragte/bewilligte öffentl. Förderung, Folgekosten, Veranschlagung usw.)

ggf. Folgeblätter beifügen

Begründung:

Im Zuge der Novellierung der Brandenburgischen Bauordnung ist der Bezug zum Baugrundstück für 
die Bemessung von Kinderspielplätzen entfallen. Es besteht Klärungsbedarf, inwieweit der 
Gebäudebegriff im Sinne der Verpflichtung zur Errichtung von Kinderspielplätzen anders als in Bezug 
zur Baunutzungsverordnung so auszulegen ist, dass auch Hausgruppen und Reihenhäuser als 
Gebäude mit mehr als vier Wohnungen gelten können. Unabhängig davon soll in Bebauungsplänen 
dieser Maßstab zukünftig Anwendung finden.


